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► Nr.  VO/2022/11479
öffentlich

Lübeck, 14.09.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 der Stiftung "Lü-
becker Wohnstifte"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

24.10.2022 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
22.11.2022 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
24.11.2022 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Der Jahresabschluss 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von EUR -52.507,87 
(Ergebnisrechnung) wird gem. § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz 
S-H festgestellt. 

2. Dieser Fehlbetrag wird aus der Zweckrücklage ausgeglichen.

3. Der Jahresabschluss 2018 mit einem Jahresüberschuss von EUR 63.820,26 
(Ergebnisrechnung) wird gem. § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz 
S-H festgestellt. 

4. Dieser Jahresüberschuss wird im drauffolgenden Wirtschaftsjahr anteilig der 
Freien Rücklage als auch den Zweckrücklagen zugeführt.

5. Der Jahresabschluss 2019 mit einem Jahresüberschuss von EUR 681.824,98 
(Ergebnisrechnung) wird gem. § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz 
S-H festgestellt. 

6. Dieser Jahresüberschuss wird im drauffolgenden Wirtschaftsjahr anteilig der 
Freien Rücklage als auch den Zweckrücklagen und dem Stiftungskapital zuge-
führt.

7. Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2022/11195), der 
am 22.06.2022 im Prüfungsausschuss abschließend behandelt wurde, wird zur 
Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Sind nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Die Bürgerschaft muss formal die jeweiligen Jahresabschlüsse feststellen sowie die Mittel-
verwendung beschließen.
Zu Beschlusspunkt 6: da Anlagevermögen veräußert wurde, wird auch das Stiftungskapital 
erhöht.

Anlagen:
3 Jahresabschlüsse mit den jeweiligen Prüfberichten und Stellungnahmen.

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2022/11195
öffentlich

Lübeck, 09.06.2022

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 der 
Stiftung Lübecker Wohnstifte und der zugehörigen Lageberichte

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte (LW) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 

Rechts. Sie wird gemäß § 4 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vor-

schriften der Gemeindeordnung (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im 

Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das 

Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO (ab 2018 § 92 Abs. 1 GO): 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 

Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-

det und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei 

der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 

worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 

Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA hat das RPA von dieser Regelung Ge-

brauch gemacht. Die nicht geprüften wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht 

aufgelistet. 

Prüfungsgegenstand waren die JA der Jahre 2017 bis 2019. Die JA 2017 und 2018 wurden 

dem RPA im Dezember 2020, der JA 2019 im Juli 2021 zur Prüfung vorgelegt und waren 

Grundlage dieses Berichts.  

Die Stiftung hat mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH (Trave) einen Geschäftsbesor-

gungsvertrag (GBV) geschlossen. Der Geschäftsbesorger verwaltet Wohnungen der 

Stiftung, er ist für Vermietung und Instandhaltung zuständig und erhält dafür von der 

Stiftung eine jährliche Verwaltungskostenpauschale. Erwirtschaftete Überschüsse werden 

an die Stiftung abgeführt. Die Zahlungsströme des Geschäftsbesorgers waren nicht 

Gegenstand dieser Prüfung. 
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2 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung 

Lübecker Wohnstifte 2017 bis 2019 

 

1.1 Vorjahre 

Wesentliche Prüfungsbemerkungen in den Berichten zur Eröffnungsbilanz sowie der JA 

2010 bis 2016 waren: 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre  

Bilanzposten Bericht  Stellungnahme  Anmerkungen 

2010    

Eigenkapital  Das Eigenkapital wich 

von der Bilanzgliederung 

nach § 49 

Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik 

(GemHVO-Doppik) ab. 

Die Kontenart 200 

existiert nicht. Die 

Zweckrücklage und die 

freie Rücklage sind den 

Ergebnisrücklagen 

zuzuordnen. 

Die Stiftungsaufsicht des 

Landes Schleswig-Holstein 

wurde zum Umgang mit 

den Rücklagen um eine 

Klarstellung gebeten 

worden. Eine Beantwor-

tung der Frage liegt bis-

lang nicht vor. 

Die Zweckrücklage und die 

freie Rücklage wurden in 

den JA 2017 bis 2019 

weiterhin der Kontenart 

200 und nicht der Ergeb-

nisrücklage zugeordnet 

(siehe Tz. 2.1, 3.1, 4.1). 

2011    

Stiftungskapi-

tal/Erhalt des 

Grundstockver-

mögens 

Das RPA empfahl die 

Zusammenfassung von 

Stiftungskapital i. e. S. 

und Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunter-

schied. 

Es wurde auf die Anfrage 

an die Stiftungsaufsicht 

zur Klärung des Sachver-

halts verwiesen. Eine 

Rückmeldung ist hierzu bis 

zur Erstellung des 

Prüfungsberichts nicht 

eingegangen. 

In den Jahren 2017 bis 

2019 gab es keine 

erneute Prüfung der 

Bilanzposten, da sich 

keine Änderungen 

ergeben haben. 

2012    

Rücklagen Die Ergebnisrücklage 

(freie Rücklage und die 

Zweckrücklage) wurde in 

2012 mit 66 % des 

Stiftungskapitals, und 

damit höher als in der 

GemHVO-Doppik 

geregelt (10 % -25 %), in 

der Bilanz ausgewiesen.  

Zum Umgang mit den 

Rücklagen ist um eine 

Klarstellung bei der 

Stiftungsaufsicht des 

Landes Schleswig-

Holstein gebeten worden 

sei. Eine Beantwortung 

der Frage liege bislang 

nicht vor.  

In 2018 gab es eine 

Änderung der GemHVO-

Doppik. Dies wird nun 

nicht mehr beanstandet.   

2013    

Verbindlichkei-

ten aus Krediten, 

Zinsen, Tilgung 

Gemäß 

Verwaltungsvorschrift 

(VV) Kontenrahmen 

Eine Umsetzung erfolgt 

im JA 2017. 

Ab 2018 wurde die 

Bereichsabgrenzung 

eingehalten. 

10 von 116 in Zusammenstellung



 Rechnungsprüfungsamt 

 
  

 

 

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung 

Lübecker Wohnstifte 2017 bis 2019 

3 

 

Bilanzposten Bericht  Stellungnahme  Anmerkungen 

wurden die Be-

reichsabgrenzungen für 

Verbindlichkeiten aus 

Krediten, Zinsen und 

Tilgung ab 2013 

geändert.  

2014    

Privatrechtliche 

Leistungsent-

gelte und 

Aufwendungen 

für Sach- und 

Dienstleistungen 

Die privatrechtlichen 

Leistungsentgelte und 

Aufwendungen für 

Sach- und 

Dienstleistungen 

wurden fehlerhaft 

hergeleitet. 

Gemäß Verwaltung 

besteht die Problematik 

ab JA 2017 aufgrund der 

neuen 

Abrechnungssystematik 

des Geschäftsbesorgers 

nicht mehr. 

Seit 2017 wurden die 

Erträge und 

Aufwendungen durch den 

Geschäftsbesorger direkt 

ausgewiesen. 

Betriebs- und 

Geschäftsaus-

stattung  

Im JA wurde fehlerhaft 

aufgeführt, dass die 

Stiftung keine Betriebs- 

und 

Geschäftsausstattung  

besitzt. 

Die Formulierung wird im 

nächst möglichen JA 

geändert. 

Eine Änderung wurde im 

JA 2017 vorgenommen. 

2015    

Zweckrücklage Die Zweckrücklage 

wurde nicht anteilig 

aufgelöst, obwohl ein 

Zweck weggefallen ist. 

Die Stiftung unterliegt 

insgesamt einer 

Neukonzeption. Diese lag 

zum Zeitpunkt des JA 

noch nicht vor, sodass die 

Buchung nach der zuvor 

vorgesehenen Systematik 

durchgeführt wurde. 

Bis einschließlich JA 2019 

wurde weiterhin die 

Bebuchung der 

Zweckrücklage 

vorgenommen. Dies 

wurde erneut 

beanstandet (siehe Tz. 

3.1.2, 4.1.3). 

2016    

Inventur Es wurde eine 

Buchinventur anstatt 

einer körperlichen 

Inventur entgegen der 

GemHVO Doppik 

durchgeführt. 

Es wurde eine 

Buchinventur aufgrund 

personeller enger 

Kapazitäten sowie der 

Arbeitsbelastung 

durchgeführt. Die 

Durchführung einer 

körperlichen Inventur ist 

nicht absehbar.  

In 2019 wurde erneut nur 

eine Buchinventur 

durchgeführt. Dies wurde 

erneut beanstandet 

(siehe Tz. 4.1.1). 

Anhang Ein Kredit wurde im 

Verbindlichkeitenspie-

gel mit einer falschen 

Restlaufzeit 

ausgewiesen. 

- Ab dem JA 2019 gibt es 

keine Verbindlichkeiten 

aus Krediten bei der 

Stiftung LW mehr. 
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4 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung 

Lübecker Wohnstifte 2017 bis 2019 

 

2 Jahresabschluss 2017 

Der JA der Stiftung bestand entsprechend § 95m GO (ab 2018 § 91 Abs. 1 GO) aus der Bilanz, 

der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht 

beigefügt. 

2.1 Bilanz 

Die Gliederung des Eigenkapitals entsprach nicht der Gliederung in § 48 GemHVO-Doppik. 

Die Kontenart 200 existiert in den VV über den Kontenrahmen für die Haushalte der 

Gemeinden nicht. Die freie Rücklage und die Zweckrücklage waren der Kontenart 203 

Ergebnisrücklage zuzuordnen.  

In der Bilanz fehlen die aufsummierten Beträge aller werthaltigen Bilanzposten. Das RPA 

empfiehlt, diese im Sinne einer guten Lesbarkeit anzugeben. Die Ergebnisrechnung 

stimmte mit dem Jahresfehlbetrag (53 TEUR) und die Finanzrechnung mit den liquiden 

Mitteln überein (3.032 TEUR). Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten 

mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und mit 

den Zahlen im Finanzbuchhaltungssystem überprüft. Dies ergab keine Beanstandungen. 

Folgende wesentliche Posten der Bilanz wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

2017 nicht systematisch geprüft: 

 Wohnbauten, 

 Beteiligung, 

 sonstige Ausleihungen, 

 Stiftungskapital, 

 freie Rücklage und Zweckrücklage und 

 sonstige Verbindlichkeiten. 

2.1.1 Liquide Mittel 

Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2016 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2017 

KGr. 18 3.375.891 EUR -343.774 EUR 3.032.117 EUR 

Die liquiden Mittel wurden von der Trave im Rahmen der Geschäftsbesorgung (270 TEUR) 

sowie auf eigenen Konten der Stiftung von der HL (2.762 TEUR) verwaltet. 
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Die Zahlen wurden aus der Jahresabrechnung der Trave in das Finanzbuchhaltungssystem 

der LW übernommen. Das RPA hat die Kontostände anhand von Kontoauszügen und 

Saldenbestätigungen überprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

Bei den durch die HL verwalteten Konten wurden zwei Festgeldkonten (1,9 Mio.) aufgelöst 

und neu als Termingeld angelegt (1,8 Mio. EUR). Hier ergaben sich keine Beanstandungen. 

Die Kontostände der durch die HL verwalteten Konten wurden geprüft.  

2.1.2 Jahresfehlbetrag 

Jahresfehlbetrag Jahresabschluss 

31.12.2016 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2017 

KGr. 205 238.515 EUR -291.023 EUR -52.508 EUR 

Im JA 2017 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 53 EUR ausgewiesen. Dies ist hauptsächlich 

darauf zurückzuführen, dass Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 309 TEUR 

angestiegen sind (vgl. Tz. 2.2.2). 

2.1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Verbindlichkeiten aus 

Krediten 

Jahresabschluss 

31.12.2016 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2017 

KGr. 32 1.225.728  EUR -422.853 EUR 802.875 EUR 

vom öffentlichen 

Bereich 
80.858 EUR -80.858 EUR 0 EUR 

vom privaten 

Kreditmarkt 
1.144.870 EUR -341.995 EUR 802.875 EUR 

 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen Bereich nahmen um 81 TEUR ab. Dies 

ist auf die außerordentliche Tilgung von zwei Krediten zurückzuführen. Die Begründung 

war insbesondere aufgrund des Auslaufens des Mietverhältnisses des Alten- und 

Pflegeheimes (APH) und der Neuausrichtung der Stiftung plausibel. 

Die Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt nahmen um 423 TEUR ab. 237 EUR wurden 

hiervon außerordentlich getilgt. Hierbei handelt es sich um zwei Kredite, welche aufgrund 

des Ablaufs der Zinsbindungsfrist und unter Berücksichtigung des Auslaufens des 

Mietverhältnisses des APH ebenfalls gekündigt worden sind. 
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6 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung 

Lübecker Wohnstifte 2017 bis 2019 

 

2.1.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 

Verbindlichkeiten aus 

Lieferung und 

Leistung 

Jahresabschluss 

31.12.2016 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2017 

KGr. 35 19.397 EUR 58.006 EUR 77.403 EUR 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung haben um 58 TEUR zugenommen. Dies 

ist zum einen auf höhere Verbindlichkeiten in Höhe von 26 TEUR im Rahmen des GBV sowie 

32 TEUR auf höhere Verbindlichkeiten für Instandhaltungsleistungen durch das 

Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck (GMHL) zurückzuführen. In den Folgejahren 

sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen insbesondere bei den durch die 

HL verwalteten Gebäuden deutlich zurückgegangen. Die Verwaltung teilte auf Nachfrage 

mit, dass es im Rahmen des JA 2017 im Vergleich zu den Folgejahren noch zu einem 

erhöhten Aufkommen an offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

aufgrund der vollständigen technischen und kaufmännischen Zuständigkeit der 

Bewirtschaftung der stiftungseigenen Gebäude durch das GMHL durch Terminvorgaben im 

Rahmen des JA gekommen sei. Ab 2018 erfolgte die Buchung direkt bei der 

Stiftungsverwaltung. 

Ein Beleg (996001205) in Höhe von 28 TEUR konnte nicht vorgelegt werden. Der Aufwand 

ist lt. Buchhaltungssoftware in 2017, die Fälligkeit in 2018. Entsprechend der zeitlichen 

Buchung in der Finanzbuchhaltungssoftware hätte der Ausweis einer sonstigen 

Verbindlichkeit anstatt einer Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung erfolgen müssen.  

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entsprach den Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik und dem 

dazugehörigen Muster. Die Ergebnisrechnung war rechnerisch richtig. Die fortgeschriebe-

nen Planansätze waren richtig dargestellt. Die vorgelegte Ergebnisrechnung stimmte mit 

dem Finanzbuchhaltungssystem überein. 

Im Folgenden werden die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung darge-

stellt. Folgende wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung wurden im Rahmen der Jah-

resabschlussprüfung 2017 nicht systematisch geprüft: 

 bilanzielle Abschreibungen und 

 Finanzerträge. 
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2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte  

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

Ergebnis  

31.12.2016  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontenarten 

441,442,446 

565.865 EUR  568.200 EUR 560.158 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestanden Großteils (537 TEUR) aus Mieten (Konto 

4411). Diese setzten sich hauptsächlich aus Mieteinnahmen für das APH „Schönböckener 

Straße“ von den SeniorInnenEinrichtungen i. H. v. 409 TEUR und aus Einnahmen aus der 

Vermietung durch den Geschäftsbesorger (93 TEUR) sowie Mietnebenkosten (37 TEUR) 

zusammen. Die Mieterträge des Geschäftsbesorgers wurden aus der Abrechnung 

übernommen. In 2017 erfolgte die Umstellung der Abrechnungssystematik durch den 

Geschäftsbesorger. Aus diesem Grund war die Herleitung der Erträge und Aufwendungen, 

wie in den Vorjahren, nicht mehr erforderlich. Insgesamt ergaben sich in der Prüfung keine 

wesentlichen Beanstandungen.  

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Aufwendungen für 

Sach- und 

Dienstleistungen 

Ergebnis  

31.12.2016  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2017 

KGr. 52 -182.571 EUR  -985.195 EUR -491.173 EUR 

 

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen haben insgesamt um 309 EUR 

zugenommen. Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen handelte es sich 

hauptsächlich um die folgenden Konten: 

Tabelle 2: Übersicht der wesentlichen Aufwendungen der KGr. 52 in 2017 

Konto Bezeichnung IST 

in EUR 

davon an GMHL 

in EUR 

davon an die 

Trave in EUR 

5211000 Unterhalt. Grundst. / baul.Anl. 16.545 16.545 - 

5211001 Unterhaltung der Hochbauten 366.739 352.603 14.136 

5241004 Sonst. Bewirtschaftungsk. 107.889 31.645 76.244 

 Summe 491.173 400.793 90.380 

Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der Unterhaltung der Hochbauten (GMHL) mit 

dem Anstieg um 274  TEUR (Vorjahr 78 TEUR). Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr ergab 

sich aufgrund höherer Aufwendungen u.a. für die brandschutztechnische Ertüchtigung. Die 

IST-Zahlen liegen jedoch deutlich unter den geplanten Zahlen vor dem Hintergrund der 
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Überlegungen einer vor dem 30.06.2019 liegenden Standortaufgabe für das APH und die 

Altenwohnungen. Die Übertragung der Haushaltsreste erfolgte gemäß entsprechender 

Verfügung hauptsächlich aufgrund bereits vorgenommener Auftragserteilungen an 

Firmen, durch die noch keine Leistungserbringung sowie Rechnungstellung erfolgt ist. Hier 

gab es keine Beanstandungen. 

Insgesamt war festzustellen, dass die Buchungstexte nicht ausreichend waren. Eine 

Änderung ergab sich diesbezüglich zum JA 2018. Zudem konnte ein Beleg (996001205) in 

Höhe von 28 TEUR nicht vorgelegt werden (siehe auch Tz. 2.1.4). 

Die Prüfung der AZ für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 72) ergab keine wesentlichen 

Beanstandungen. 

2.3 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze wurden richtig dargestellt. Der Endbestand der liquiden 

Mittel der Finanzrechnung stimmte mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung war 

formal und rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanz-

buchhaltungssystem überein. 

Die EZ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie die AZ für Sach- und 

Dienstleistungen wurden im Rahmen der Prüfung der Ergebnisrechnung mitbetrachtet.  

2.3.1 Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen 

Dritter 

EZ aus Rückflüssen 

für Investitionen 

Dritter 

Ergebnis  

31.12.2016  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2017 

KGr. 686 24.713 EUR  24.700 EUR 66.304 EUR 

 

Die EZ aus Rückflüssen von Ausleihungen stiegen von 2016 nach 2017 um 42 TEUR an. Der 

Anstieg der EZ aus Rückflüssen für Investitionen Dritter in Höhe von 42 TEUR resultierte aus 

der letztmaligen Buchung zum Ausgleich von Forderungskonten. Hier wurden die Konten 

68681000 und 7720000 mitangesprochen. Bei den 42 TEUR handelte es sich um den 

Restbetrag d.h. die Forderung aus dem von der HL bis 2012 verwalteten Geschäftskonto. 

Ab 2018 gibt es keine offenen Forderungen mehr ggü. der HL und somit auch keine 

Buchung der fremden Finanzmittel. 

Bei den übrigen 25 TEUR handelte es sich um Rückflüsse aus der Tilgung von einer Aus-

leihung an die Trave.  
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2.3.2 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 

Auszahlungen aus 

fremden 

Finanzmitteln 

Ergebnis  

31.12.2016  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontenart 772 -4.139 EUR  0 EUR -52.092 EUR 

 

Unter den Kontenarten 672/772 EZ- und AZ aus fremden Finanzmitteln sollen Zahlungen 

ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über 

Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt werden.  

Der Anstieg resultierte hauptsächlich aus der letztmaligen Buchung im Rahmen des JA bzw. 

zum Jahresbeginn zum Ausgleich von Forderungskonten (s.a. Tz. 2.3.1) 

Im Anhang wurden die fremden Finanzmittel im nachrichtlichen Teil der Finanzrechnung 

aufsummiert. Um durchlaufende Gelder handelte es sich in der Regel bei den Buchungen 

in den VJ bei der Stiftung nicht. Hier wurden in den Vorjahren EZ- und AZ-Konten bei der 

Umgliederung von Bilanzkonten mitbebucht und dadurch zu hoch ausgewiesen. Die 

entsprechende Übersicht kann somit nicht den tatsächlichen Bestand der fremden 

Finanzmittel abbilden und sollte überarbeitet werden. Hierzu bittet das 

Rechnungsprüfungsamt um Stellungnahme. 

2.3.3 Tilgung von Krediten 

Tilgung von Krediten Ergebnis  

31.12.2016  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontenart 792 -144.260 EUR  -1.017.500 EUR -422.853 EUR 

 

Die Tilgung aus Krediten von Investitionen stieg von 2016 nach 2017 um 279 TEUR an. Der 

Anstieg ergibt sich hauptsächlich aus außerordentlichen Tilgungen von vier Krediten in 

Höhe von 317 TEUR. Hier ergaben sich keine Beanstandungen. Die außerordentliche 

Tilgung war insbesondere aufgrund des zum 30.06.2019 endenden Mietverhältnisses des 

APH durch die HL und der Neuausrichtung der Stiftung plausibel.  

Wie bereits in den Vorjahren beanstandet, findet gemäß VV über den Kontenrahmen für 

die Haushalte der Gemeinden vom 08.10.2012 für Tilgungen die Bereichsabgrenzung BCD 

Anwendung. Diese wurde auch in 2017 noch nicht konsequent eingehalten.  
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2.4 Anhang 

Der Anhang stand grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA.  

2.5 Lagebericht 

Dem JA war ein vom Bürgermeister unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser vermit-

telte ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 

Ertrags- und Finanzlage. 

 

3 Jahresabschluss 2018 

Der JA der Stiftung bestand entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der 

Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm war ein Lagebericht 

beigefügt. 

3.1 Bilanz 

Auf die Anmerkungen zum JA 2017 unter Tz. 2.1 wird verwiesen. Die Ergebnisrechnung 

stimmte mit dem Jahresüberschuss (64 TEUR) und die Finanzrechnung mit den liquiden 

Mitteln überein (2.810.772 EUR). Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bi-

lanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeiten-

spiegel) und mit den Zahlen im Finanzbuchhaltungssystem überprüft.  

Folgende wesentliche Posten der Bilanz wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

2018 nicht systematisch geprüft: 

 Wohnbauten, 

 Beteiligung, 

 sonstige Ausleihungen, 

 Stiftungskapital und  

 sonstige Verbindlichkeiten. 
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3.1.1 Liquide Mittel 

Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2017 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2018 

KGr. 18 3.032.117 EUR -221.345 EUR 2.810.772 EUR 

Die Stiftung hat zum 31.12.2018 liquide Mittel in Höhe von 2.811 TEUR, welche durch die 

HL sowie die Trave verwaltet werden. Die durch die HL verwalteten Konten weisen einen 

Bestand von 2.590 TEUR aus. In 2018 wurden zwei Konten aufgelöst und ein neues Konto 

im Rahmen eines Wachstumssparens angelegt. Es wurden verschiedene Angebote 

eingeholt. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

Die Bestände der durch die Trave verwalteten Konten (220 TEUR) wurden aus der 

Jahresabrechnung der Trave in das Finanzbuchhaltungssystem der LW übernommen.  

Die Kontobestände wurden mit den Saldenbestätigungen oder Kontoauszügen 

abgeglichen. Die Prüfung des Bilanzpostens ergab keine Beanstandungen. 

3.1.2 Rücklagen 

Rücklagen Jahresabschluss 

31.12.2017 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2018 

Konto 2009010       

Freie Rücklage 
1.112.639 EUR -16.421 EUR 1.096.218 EUR 

Konto 2009020 

Zweckrücklage 
1.809.010 EUR -36.087 EUR 1.772.923 EUR 

In 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 53 TEUR ausgewiesen. Die 53 TEUR wurden 

aus der Zweckrücklage entnommen. Die Zweckrücklage wurde gem. Rücklagenspiegel für 

die Teilerneuerung des Wasserverteilungsnetzes, Brandschutzmaßnahmen sowie die 

Modernisierung der Altenwohnanlage gebildet. Die Prüfung ergab, dass die Mittel 

mindestens in Höhe des Fehlbetrages 2017 auch für den Stiftungszweck (hauptsächlich 

Brandschutz) verwendet wurden, eine Entnahme war somit gerechtfertigt. Zudem wurden 

16 TEUR der Zweckrücklage Bauerneuerung (welche sich aus der Abrechnung aus dem GBV 

ergibt) aus der freien Rücklage zugeführt.  

Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO ist Voraussetzung für die Bildung einer Zweckrücklage in jedem 

Fall, dass diese erforderlich ist, um die steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke der 

Körperschaft nachhaltig erfüllen zu können. Die Zweckrücklage wurde gemäß Körper-

schaftssteuererklärung für die Teilerneuerung des Wasserverteilungsnetzes und Brand-

schutzmaßnahmen eines Pflegeheims, sowie für die Modernisierung der Altenwohnungen 

gebildet.  

Bereits im JA 2015 wurde im Anhang unter der Position Aufwendungen auf Seite 18 

mitgeteilt, dass die für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehene Teilerneuerung des 
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Wasserverteilungsnetzes im Pflegeheim in Höhe von rund 380 TEUR aufgrund der 

Neuausrichtung der städtischen Pflegeeinrichtungen und der damit verbundenen 

Standortaufgabe „Schönböckener Straße“ zum 30.06.2019 nicht umgesetzt worden ist. In 

diesem Zusammenhang ist es fraglich, warum die Zweckrücklage nicht anteilig aufgelöst 

wurde, da der Zweck weggefallen ist. Gemäß § 55 Abs. 1. Nr. 5 AO wären die Mittel 

grundsätzlich zeitnah für die Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. Dies wird durch 

das RPA erneut beanstandet. 

3.1.3 Jahresüberschuss 

Jahresüberschuss Jahresabschluss 

31.12.2017 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2018 

KGr. 205 -52.508 EUR 116.328 EUR 63.820 EUR 

Im JA 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 63.820 EUR erwirtschaftet. Dies ist 

hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

um 197 TEUR zurückgegangen sind (vgl. Tz. 3.2.2). 

3.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Verbindlichkeiten aus 

Krediten 

Jahresabschluss 

31.12.2017 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2018 

vom privaten 

Kreditmarkt 
802.875 EUR -352.631 EUR 450.244 EUR 

Die Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt nahmen um 353 TEUR ab. 296 TEUR 

wurden hiervon außerordentlich getilgt. Hierbei handelt es sich um einen Kredit, welcher 

aufgrund des Ablaufs der Zinsbindungsfrist und unter Berücksichtigung des Auslaufens des 

Mietverhältnisses des APH gekündigt worden ist. 

Die Begründung war insbesondere aufgrund der Kündigung des Mietverhältnisses für das 

APH durch die HL und der Neuausrichtung der der Stiftung plausibel. 

3.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entsprach den Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik und dem 

dazugehörigen Muster. Die Ergebnisrechnung war rechnerisch richtig. Die 

fortgeschriebenen Planansätze waren richtig dargestellt. Die vorgelegte Ergebnisrechnung 

stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. 
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Die Stiftung LW erzielte einen Jahresüberschuss von 64 TEUR (Vorjahr -53 TEUR), welcher in 

2019 jeweils anteilig der Zweckrücklage und der freien Rücklage zugeführt werden soll.  

Die folgenden wesentlichen Positionen wurden im Rahmen des JA 2018 geprüft: 

3.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte  

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

Ergebnis  

31.12.2017  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2018 

Kontenarten 

441,442,446 

560.158 EUR  554.100 EUR 526.737 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestanden wie bereits in den Vorjahren Großteils 

(495 TEUR) aus Mieten (Konto 4411). Diese setzten sich aus Mieteinnahmen für das APH 

„Schönböckener Straße“ von den SIE i. H. v. 395 TEUR und aus Mieteinnahmen (69 TEUR) 

und den Mietnebenkosten des Geschäftsbesorgers zusammen. 

Die EZ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten waren um 40 TEUR zu hoch ausgewiesen. 

Es wurden Buchungen in Höhe von insgesamt 40 TEUR vom Konto 6411000 an 772000 

(Fremde Finanzmittel) vorgenommen. Diese Buchungen erfolgten im Jahr 2018 ebenfalls 

bei den Stiftungen Vereinigte Testamente und Kriegsopferdank. Hierzu teilte die 

Verwaltung in der Stellungnahme mit, dass die Buchung im Zusammenhang mit der neuen 

Abrechnungssystematik der Trave stehe. Es sei ein nicht passendes Sachkonto gewählt 

worden, sowie sei ein nicht passendes Finanzrechnungskonto hinterlegt worden. In 2018 

sei ein neuer Beleg generiert worden und das passende Verbindlichkeitenkonto sowie 

Finanzrechnungskonto hinterlegt. Hier wurde eine Umbuchung innerhalb der Kontenart 

379(1) sonstige Verbindlichkeiten vorgenommen. Aus Sicht des RPA wäre eine 

Sachkontenbuchung (ohne Berücksichtigung der Finanzrechnung) ausreichend gewesen.  

3.2.2 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 

Aufwand für Sach- 

und Dienstleistungen 

Ergebnis  

31.12.2017  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2018 

KGr. 52 -491.173 EUR  -706.400 EUR -293.768 EUR 

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelte sich um Kosten für die 

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Stiftung, die sich zum einen aus 

Aufwendungen beim GMHL in Höhe von 160 TEUR und zum anderen aus 134 TEUR aus 

dem GBV zusammensetzen. 
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Der Rückgang in Höhe von 197 TEUR gegenüber dem Aufwand aus 2017 ist aufgrund von 

weniger durchgeführten Baumaßnahmen vor dem Hintergrund der auslaufenden Nutzung 

des Gebäudekomplexes plausibel.  

Die Prüfung hat keine wesentlichen Beanstandungen ergeben. 

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen 

Bilanzielle 

Abschreibungen 

Ergebnis  

31.12.2017  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2018 

KGr. 57 -110.680 EUR -110.600 EUR -140.918 EUR 

Die bilanziellen Abschreibungen waren in 2018 um 30 TEUR höher im Vergleich zu 2017. 

Der höhere Abschreibungsbetrag ergab sich aus einem im August 2018 erfolgten 

Gebäudeabriss in der Flendersiedlung. Der Abgang des Gebäudes (31 TEUR) ist nach 

Ansicht des RPA in der KGr. 54 auszuweisen.  

Die Verwaltung teilte auf Nachfrage hierzu mit, dass das Gebäude aufgrund des schlechten 

allgemeinen Bauzustandes und der zu erwartenden Aufwendungen zur Herrichtung für 

eine erneute Vermietbarkeit abgerissen worden sei. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde 

von einem Ersatzbau Abstand genommen, da gem. § 9 des Erbbaurechtsvertrages nur ein 

Wohnhaus in gleicher Art und Weise errichtet werden darf. Dies entspricht jedoch 

heutzutage in keiner Weise mehr dem allgemeinen Standard. Überlegungen in Richtung 

Herauslösung/Veräußerung/Rückgabe der anteiligen Grundstücksfläche aus dem 

Gesamterbbaurecht konnten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der vertraglichen 

Auflagen u.a. im § 6 des Erbbaurechtsvertrages sowie der unterschiedlichen 

Interessenlagen Stiftung/HL nicht umgesetzt werden. Aus Sicht des RPA sollte die 

zukünftige Nutzung der Flendersiedlung insgesamt insbesondere vor dem Hintergrund der 

Neuausrichtung der Stiftung beleuchtet werden. Dies wird in der Prüfung eines zukünftigen 

JA noch einmal Thema sein. 

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Zinsen und sonstige 

Finanzaufwendungen 

Ergebnis  

31.12.2017  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2018 

KGr. 55 -37.428 EUR -13.500 EUR -6.536 EUR 

Die Höhe des Zinsaufwandes steht in einem plausiblen Verhältnis zu den ausgewiesenen 

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, insbesondere im Hinblick auf die Kündigung von 

vier Krediten in 2017 sowie einem Kredit in 2018.  

22 von 116 in Zusammenstellung



 Rechnungsprüfungsamt 

 
  

 

 

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung 

Lübecker Wohnstifte 2017 bis 2019 

15 

 

Die Bereichsabgrenzungen wurden eingehalten. 

Die Höhe der AZ für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 75) beträgt 12 TEUR. 

Hier sind neben den Zinsauszahlungen noch AZ für Genossenschaftsanteile in Höhe von 5 

TEUR enthalten. Die Prüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen. 

3.3 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze wurden richtig dargestellt. Der Endbestand der liquiden 

Mittel stimmte mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und rechne-

risch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem 

überein. 

Wesentliche Positionen der Finanzrechnung wurden im Rahmen der Ergebnisrechnung 

geprüft, soweit sie nicht hier aufgeführt sind. 

Tilgung von Krediten 

Tilgung von Krediten Ergebnis  

31.12.2017  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2018 

Kontenart 792 -422.853 EUR  -375.200 EUR -352.632 EUR 

Die Tilgung aus Krediten von Investitionen betrug in 2018 353 TEUR. 296 TEUR wurden 

hiervon außerordentlich getilgt (siehe auch Tz. 3.1.4). Gemäß VV über den Kontenrahmen 

für die Haushalte der Gemeinden vom 08.10.2012 finden für Tilgungen die 

Bereichsabgrenzung BCD Anwendung. Diese wurde in 2018 erstmals korrekt eingehalten.  

3.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen 

den gesetzlichen Mustern.  

3.5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 27.11.2020 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 

Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- , Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 
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4 Jahresabschluss 2019 

Der JA der Stiftung bestand entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der 

Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht 

beigefügt. 

Das wesentliche Ereignis in 2019 stellt die Aufgabe des APH und der Altenwohnungen zum 

30.06.2019 dar. Das APH, welches auf einem stiftungseigenen Grundstück steht, soll 

aufgrund des altersbedingten Gesamtzustandes abgerissen werden (noch nicht in 2019 

erfolgt). Nach dem Abriss soll das Grundstück Dritten in Form eines Erbbaurechts zur 

Wohnbebauung zur Verfügung gestellt werden. Auf dem an das APH angrenzenden 

städtischen Grundstück befinden sich 30 Altenwohnungen. Im Zusammenhang mit dem 

Auslaufen des Mietvertrages über das APH erfolgte die vorzeitige Aufhebung des 

Erbbaurechtsvertrages zum 30.06.2019 unter Zahlung einer Entschädigung für den Wert 

des Erbbaurechts und der baulichen Anlagen in 2019. 

4.1 Bilanz 

Auf die Anmerkungen zu den vorherigen JA wird hingewiesen. Die Ergebnisrechnung 

stimmte mit dem Jahresüberschuss (681.825 EUR) und die Finanzrechnung mit den liquiden 

Mitteln überein (3.276 TEUR). Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten 

mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und mit 

den Zahlen im Finanzbuchhaltungssystem überprüft.  

Folgende wesentliche Posten der Bilanz wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

2019 nicht systematisch geprüft: 

 Beteiligungen, 

 liquide Mittel und 

 freie Rücklage. 

4.1.1 Wohnbauten und Inventur 

Wohnbauten Jahresabschluss 

31.12.2018 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

KGr. 31 2.596.142 EUR -742.825 EUR 1.853.317 EUR 

Der Bilanzposten Wohnbauten nahm von 2018 zu 2019 um 7.423 TEUR ab. 611 TEUR sind 

auf die korrekte Umbuchung von 19 Wohnbauten, die auf fremden Grund und Boden 

stehen, zurückzuführen. Zudem ergaben sich 71 TEUR aus Abschreibungen sowie 46 TEUR 

aus dem Abgang der Altenwohnungen. 
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Gemäß Anhang zum JA 2019 wurde nur eine Buchinventur durchgeführt. Auf eine 

körperliche Inventur wurde aufgrund der Vermögensstruktur verzichtet. Bereits im 

Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie des JA 2016 wurde durch das RPA 

beanstandet, dass keine körperliche Inventur stattgefunden hat. Zuvor wurde die fehlende 

körperliche Inventur mit begrenzten personellen Kapazitäten sowie der Arbeitsbelastung 

begründet. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist nach § 37 GemHVO-Doppik 

eine körperliche Inventur jedoch alle drei Jahre durchzuführen. Dies wird erneut durch das 

RPA beanstandet. 

Gemäß 3.2. der Inventurrichtlinie kann bei der zeitlich vor- oder nachverlegten Inventur der 

Bestand an Vermögensgegenständen auch an einem Tag innerhalb der letzten drei Monate 

vor (oder der beiden ersten Monate nach) dem Schluss des Haushaltjahres (HH-Jahr) 

ermittelt werden (§ 38 Abs. 3 Ziffer 1 GemHVO-Doppik), wenn durch ein entsprechendes 

Fortschreibungs- oder Rückrechnungsverfahren gesichert ist, dass der am Schluss des HH-

Jahr vorhandene Bestand ermittelt und für diesen Zeitpunkt bewertet werden kann. Die 

Inventur hat gemäß den vorgelegten Unterlagen im Juni 2019 und somit verfrüht 

stattgefunden.  

Zudem wurde bereits im Rahmen der Prüfung eines vorherigen JA durch die Verwaltung 

mitgeteilt, dass keine Grundbuchauszüge der Grundstücke vorhanden seien (auch nicht zur 

Erstinventur). Eine kostenauslösende Anforderung von Grundbuchauszügen sei auch nicht 

geplant. Aus Sicht des RPA ist ein Abgleich der Grundstücke mit den Grundbuchauszügen 

(zumindest bei der erstmaligen Inventur) dringend erforderlich, alternativ sollte zumindest 

eine kostenfreie Abfrage der Eigentumsverhältnisse im amtlichen Liegenschaftskataster 

Informationssystem vorgenommen werden.  

Im Rahmen der Prüfung des Bilanzpostens Wohnbauten erfolgte ein Abgleich hinsichtlich 

der vorhandenen Anlagen zwischen der von der Verwaltung zur Verfügung gestellten In-

ventarliste und dem Ausweis im Anlagenspiegel. Es wurden keine Abweichungen festge-

stellt.  

4.1.2 Sonstige Ausleihungen 

Sonstige 

Ausleihungen 

Jahresabschluss 

31.12.2018 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

KGr. 13 220.654 EUR -24.713 EUR 195.941 EUR 

Es handelt sich um ein Darlehen an die Trave von ursprünglich 1,38 Mio. DM zur Mitfinan-

zierung von Altenwohnungen aus dem Jahr 1986. Gemäß Darlehensvertrag ist eine Verzin-

sung von 6 % vorgesehen. Wie im Darlehensvertrag festgeschrieben, ist jedoch auf die Zin-

sen zu verzichten, wenn eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berück-

sichtigung der Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau die Notwendigkeit hierzu nachweist. 

Sollte eine Zahlung der Zinsen möglich sein, erfolgt diese jedoch erst, wenn die Zinsen für 
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das von der Stiftung Vereinigte Testamente gewährte Darlehen in voller Höhe von 6 % er-

bracht werden. In 2019 beträgt der Zinssatz der Stiftung Vereinigte Testamente 3,0 %. Es ist 

somit nicht absehbar, ob die Stiftung LW mittelfristig Zinsen für das Darlehen erhält.  

Die Tilgungsrate beträgt jährlich 3,5 %. 

Für Ausleihungen findet gemäß VV Kontenrahmen SH die Bereichsabgrenzung B 

Anwendung. Aus Sicht des RPA muss die Bereichsabgrenzung B6, anstatt B8 gewählt 

werden.  

4.1.3 Zweckrücklage 

Zweckrücklage Jahresabschluss 

31.12.2018 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Konto 2009020 1.772.923 EUR 31.493 EUR 1.805.416 EUR 

Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 Abgabenordnung (AO) ist Voraussetzung für die Bildung einer 

Zweckrücklage in jedem Fall, dass diese erforderlich ist, um die steuerbegünstigten, 

satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft nachhaltig erfüllen zu können. Die 

Zweckrücklage wurde, wie bereits unter der der Tz. 3.1.2 festgestellt, gemäß Körper-

schaftssteuererklärung für die Teilerneuerung des Wasserverteilungsnetzes und Brand-

schutzmaßnahmen eines Pflegeheims, sowie für die Modernisierung der Altenwohnungen 

gebildet.  

Die Begründung für die Bildung der Zweckrücklage greift in 2019 nicht mehr aufgrund der 

Neuausrichtung der städtischen Pflegeeinrichtungen und der damit verbundenen 

Standortaufgabe „Schönböckener Straße“ zum 30.06.2019. In diesem Zusammenhang ist 

es fraglich, warum die Zweckrücklage nicht aufgelöst wurde. Gemäß § 55 Abs. 1. Nr. 5 AO 

wären die Mittel grundsätzlich zeitnah für die Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. 

Auf Nachfrage, warum eine Auflösung bisher nicht erfolgt ist, teilte die Stiftungsverwaltung 

mit, dass sie diesbezüglich schon seit geraumer Zeit mit dem Bereich 1.201 - BILANZEN -  im 

Kontakt stehe, eine Auflösung der Zweckrücklage/Umbuchung soll im Zuge der Erstellung 

des JA 2021 umgesetzt werden Das RPA weist darauf hin, dass die Zweckrücklage 

Bauerneuerung, welche einen Bestand für die Flendersiedlung aufweist, bei der Umsetzung 

ebenfalls zu berücksichtigen ist. 

4.1.4 Jahresüberschuss 

Jahresüberschuss Jahresabschluss 

31.12.2018 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

KGr. 205 63.820 EUR 618.005 EUR 681.825 EUR 
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Im JA 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 682 TEUR erwirtschaftet. Dies ist hauptsächlich 

auf die Entschädigungszahlung für das Erbbaugrundstück i.H.v. insgesamt 818 TEUR 

zurückzuführen (vgl. Tz. 4.2.1, 3.2.2). Gemäß Anhang soll der Jahresüberschuss 2019 in 2020 

anteilig der freien Rücklage, der Zweckrücklage sowie dem Stiftungskapital (aufgrund des 

Verkaufs von Anlagevermögen) zugeführt werden. Das RPA empfiehlt 

Umschichtungsergebnisse (Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von 

Vermögensgegenständen) als eigenen Punkt innerhalb des Eigenkapitals, jedoch außerhalb 

des zu erhaltenden Stiftungskapitals auszuweisen. Die Zweckrücklage darf zumindest 

hinsichtlich der Zwecke APH/Altenwohnungen nicht mehr angespart werden (siehe auch 

Tz. 4.1.3.) 

4.1.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Verbindlichkeiten aus 

Krediten 

Jahresabschluss 

31.12.2018 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

KGr. 32 450.244 EUR -450.244 EUR 0 EUR 

vom privaten 

Kreditmarkt 
450.244 EUR -450.244 EUR 0 EUR 

Die Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt nahmen um 450 TEUR ab. Hierbei handelt 

es sich um die außerordentliche Tilgung eines Darlehens aufgrund der Aufgabe des 

Pflegestandortes.  

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entsprach den Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik und dem 

dazugehörigen Muster. Die Ergebnisrechnung war rechnerisch richtig. Die 

fortgeschriebenen Planansätze waren richtig dargestellt. Die vorgelegte Ergebnisrechnung 

stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. 

Die Stiftung LW erzielte einen Jahresüberschuss von 682 T EUR (Vorjahr 64 TEUR), welcher 

in 2020 jeweils anteilig der Zweckrücklage, der freien Rücklage und dem Stiftungskapital 

zugeführt werden soll. 

Im Folgenden werden die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung darge-

stellt.  
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4.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

Ergebnis  

31.12.2018  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2019 

Kontenarten 

441,442,446 

526.738 EUR  279.700 EUR 674.429 EUR 

In 2019 sind 148 TEUR mehr privatrechtlichen Leistungsentgelte als im Vorjahr 

eingegangen. Dies ist auf einen geringeren Mietertrag in Höhe von 221 TEUR aufgrund der 

Beendigung des Mietverhältnisses für das APH zum 30.06.2019 in Verbindung mit einer 

einhergehenden Entschädigungszahlung für das Erbbaurecht durch die HL aufgrund des 

vorzeitigen Auslaufen des Erbbaurechtsvertrages für Altenwohnungen zurückzuführen. Die 

Entschädigungszahlung für das Erbbaurecht wurde gemäß Verkehrswertgutachten mit 402 

TEUR ermittelt.  

4.2.2 Sonstige Erträge 

Sonstige Erträge Ergebnis  

31.12.2018  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2019 

KGr. 45 0 EUR 0 EUR 417.671 EUR 

In 2019 wurden sonstige Erträge in Höhe von 418 TEUR ausgewiesen.  

Im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Mietvertrages der HL wurde das bis zum 

31.08.2060 befristete Erbbaurecht (betreute Altenwohnungen) zum 30.06.2019 

einvernehmlich vorzeitig aufgehoben. Es wurde eine Entschädigung zugunsten der LW für 

den Wert des Erbbaurechts incl. der baulichen Anlagen vereinbart. Der 

Entschädigungsbetrag wurde anhand eines Verkehrswertgutachtens ermittelt. Hieraus 

ergab sich ein Wert des Gebäudes/baulicher Anlagen in Höhe von 416 TEUR. Dieser wurde 

als sonstiger Ertrag, hier als Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 

brutto verbucht.  

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Aufwendungen für 

Sach- und 

Dienstleistungen 

Ergebnis  

31.12.2018  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2019 

KGr. 52 -293.7680 EUR -460.955 EUR -160.836 EUR 
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Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben in 2019 erneut deutlich 

abgenommen, was auf die zum 30.06.2019 beendete Nutzung des Gebäudekomplexes APH 

und Altenwohnungen zurückzuführen ist. 

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen handelte es sich hauptsächlich um 

die folgenden Konten: 

Tabelle 3: Übersicht der wesentlichen Aufwendungen der KGr. 52 in 2018 

Konto Bezeichnung IST 

in EUR 

davon an GMHL 

in EUR 

davon an die 

Trave in EUR 

5211000 Unterhalt. Grundst. / baul.Anl. 446 446 - 

5211001 Unterhaltung der Hochbauten 75.052 1.814 73.238 

5241004 Sonst. Bewirtschaftungsk. 85.338 16.363 68.975 

 Summe 160.836 18.623 142.213 

Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim GMHL gehen darauf 

zurück, dass durch das GMHL die Unterhaltung des APH erfolgte. Gemäß Anhang erfolgte 

die Planung höher, da ein zeitnaher Abbruch des Gebäudes erfolgen sollte. Dieser ist 

jedoch nicht mehr in 2019 erfolgt.  

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen 

Bilanzielle 

Abschreibungen 

Ergebnis  

31.12.2018  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2019 

KGr. 57 -140.918 EUR -110.600 EUR -187.578 EUR 

Die bilanziellen Abschreibungen waren in 2019 um 47 TEUR höher im Vergleich zu 2018. 

Der höhere Abschreibungsbetrag ergab sind hauptsächlich aus dem Vollabgang der 

Altenwohnungen (46 TEUR) und einer Feuerwehrzufahrt (4 TEUR). Die Abgänge sind nach 

Ansicht des RPA unter KGr. 54 auszuweisen.  

4.2.5 Sonstige Aufwendungen 

Sonstige 

Aufwendungen 

Ergebnis  

31.12.2018  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2019 

KGr. 54 -33.699EUR -71.045 EUR -57.940 EUR 
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Die sonstigen Aufwendungen haben um 24 TEUR zugenommen. Dies ist auf die Zahlung 

einer Grunderwerbssteuer zurückzuführen. Im Erbbaurechtsausflösungsvertrag wurde 

festgelegt, dass eine Teilung der Folgekosten zwischen der HL und der Stiftung LW erfolgt.  

Auf die Prüfungsbemerkungen unter Tz. 4.2.4 wird verwiesen. 

4.3 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze sind richtig dargestellt. Der Endbestand der liquiden 

Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch 

richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem über-

ein. 

Im Anhang wurden die fremden Finanzmittel (wie bereits auch in den Vorjahren) im 

nachrichtlichen Teil der Finanzrechnung aufsummiert. Um durchlaufende Gelder handelte 

es sich in der Regel in den Buchungen in den VJ bei der Stiftung nicht. Hier wurden in der 

Vergangenheit EZ- und AZ-Konten bei der Umgliederung von Bilanzkonten mitbebucht und 

dadurch zu hoch ausgewiesen. Die entsprechende Übersicht kann somit nicht den 

tatsächlichen Bestand der fremden Finanzmittel abbilden und sollte überarbeitet werden. 

Bereits im Rahmen der Ergebnisrechnung geprüfte Positionen werden hier nicht weiter 

aufgeführt. Folgende Position war in 2019 noch ein Prüfungsschwerpunkt: 

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 

EZ aus der 

Veräußerung von 

Grundstücken 

Ergebnis  

31.12.2018  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2019 

Kontenart 682 0 EUR 0 EUR 417.400 EUR 

In 2019 wurden EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 

417 TEUR ausgewiesen. Dies ist auf die Aufgabe des Altenpflegeheims und der damit 

verbundenen vorzeitigen Aufhebung des Erbbaurechts (Altenwohnungen) im Rahmen 

einer Entschädigungszahlung zugunsten der LW zurückzuführen. Der Betrag entspricht 

dem gemäß Verkehrswertgutachten ermittelten Wert der baulichen Anlage. Die Prüfung 

ergab keine Beanstandungen. Entsprechende Erträge werden unter dem Konto 4541 (siehe 

Tz. 4.2.1) ausgewiesen, der Anlagenabgang unter Konto 5711002 (siehe Tz. 4.2.4). 
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4.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprachen 

den gesetzlichen Mustern.  

4.5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 24.06.2021 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 

Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- , Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

 

5 Mittelverwendung / Stiftungszweck 

Wie bereits den vorherigen Ausführungen zu entnehmen ist, wurde der bis zum 30.06.2019 

laufende Mietvertrag für das APH „Schönböckener Straße“ seitens der HL nicht verlängert. 

Gemäß Anhang ist aufgrund des altersbedingten Gesamtzustandes des 

Gebäudekomplexes keine weitere Nutzung mehr vorgesehen. Im Zusammenhang mit der 

Aufgabe der Unterhaltung des APH und der Altenwohnungen wird der Stiftungszweck 

(Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen und andere Einrichtungen die dem 

Stiftungszweck dienen), wie in der Satzung gefordert, nicht mehr erfüllt. Nach dem Abbruch 

des Gebäudes soll das Grundstück in Form eines Erbbaurechts zur Wohnbebauung Dritten 

zur Verfügung gestellt werden. Der Bürgerschaftsbeschluss hierfür erfolgte am 25.11.2021 

(VO/2021/09851). Hiernach ergeben sich Erbbauzinsen in Höhe von 76 TEUR per anno. 

Damit einhergehend wird auch in Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht beim 

Innenministerium eine Erweiterung des Stiftungszweckes bzw. eine Umwandlung in eine 

Förderstiftung geprüft. Die Förderung des Stiftungszwecks im allgemeinen (unmittelbare 

Unterstützung bedürftiger, alter Menschen) ist zur Zeit ausschließlich durch die 

Erbbauzinsen der bereits vorhandenen Erbbaurechtsgrundstücke sowie des neuen 

Erbbaugrundstücks möglich. Insbesondere sollte im Hinblick auf die Flendersiedlung noch 

einmal die zukünftige Nutzung im Kontext mit dem Stiftungszweck und der Neuausrichtung 

der Stiftung überdacht werden. Gemäß Schuldübernahmevertrag gemäß § 414 BGB und 

Ergänzungsvereinbarungen erstattet die Stadt eventuell entstehende Unterschüsse nur 

noch bis einschließlich 2020.  

 

6 Erhalt des Stiftungsvermögens und 
Rücklagenentwicklung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Stiftungsgesetz). In den Lage-

berichten 2017 bis 2019 wurde der Vermögenserhalt dadurch belegt, dass sich das Stif-

tungskapital nicht verändert hat.  
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Die Stiftung erwirtschaftete in 2017 einen Jahresfehlbetrag. In 2018 und 2019 einen 

Überschuss. Der Überschuss aus 2019 geht insbesondere aus der Entschädigungszahlung 

in Verbindung mit der Rückgabe des Erbbaurechts einher. Auf die Anmerkungen unter Tz. 

4.1.4 wird verwiesen. Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

blieben konstant, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das Stiftungsvermögen 

nicht geschmälert wurde. 

Für gemeinnützige Stiftungen gilt der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 

Abs. 1 Nr. 5 AO). Gemäß Lagebericht setzt die Stiftung ihr Vermögen (vorwiegend APH und 

Altenwohnungen) - und nicht wie eine Kapitalstiftung ihre Erträge - unmittelbar zur 

Verwirklichung des Stiftungszwecks ein. Eine Ausnahme vom Gebot der zeitnahen 

Mittelverwendung stellt die steuerrechtlich unschädliche Bildung von Rücklagen nach § 62 

Abs. 1 AO dar. 

Tabelle 4: Rücklagenentwicklung 

Freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

Jahr 
Anfangs-

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 
Endbestand 

Anfangs-

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 
Endbestand 

 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2010 678.065 0 0 678.065 1.016.548 0 0 1.016.548 

2011 678.065 0 0 678.065 1.016.548 0 30.360 1.046.908 

2012 678.065 0 125.201 803.266 1.046.908 0 203.090 1.249.998 

2013 803.266 0 88.068 891.334 1.249.998 0 150.851 1.400.849 

2014 891.334 0 40.295 931.629 1.400.849 0 60.443 1.461.292 

2015 931.629 0 59.241 990.870 1.461.292 0 92.652 1.553.944 

2016 990.870 0 50.631 1.041.501 1.553.944 0 87.689 1.641.634 

2017 1.041.501 0 71.138 1.112.639 1.641.634 0 167.376 1.809.010 

2018 1.112.639 -16.421 0 1.096.218 1.809.010 -52.508 16.421 1.772.923 

2019 1.096.218 0 31.327 1.127.545 1.772.923 -10.054 42.547 1.805.416 

Wie oben abgebildet, wurde die Zweckrücklagen in 2019 weiter angespart, obwohl dann 

spätestens klar war, dass der Zweck aufgrund der Neuausrichtung der städtischen Pflege-

einrichtungen und der damit verbundenen Standortaufgabe „Schönböckener Straße“ zum 

30.06.2019 nicht mehr greift. In diesem Zusammenhang ist es fraglich, warum die Zweck-

rücklage nicht aufgelöst wurde (siehe auch Tz. 4.1.3). 
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7 Zusammenfassung 

In diesem Prüfungsbericht wurden die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 bis 2019 behandelt.  

2017 

Im JA 2017 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 53 EUR ausgewiesen. Dies ist hauptsächlich 

darauf zurückzuführen, dass Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. für 

Brandschutz um 309 TEUR angestiegen sind. 

2018 

Im JA 2018 wurde ein Jahresüberschuss 63.820 EUR erwirtschaftet.  

In 2018 erfolgte keine Auflösung der Zweckrücklage für die Teilerneuerung des 

Trinkwassernetzes. Diese hätte jedoch zwingend aufgelöst werden müssen, da der Zweck 

entfallen ist (siehe Tz. 3.1.2). 

2019 

Das wesentliche Geschäftsereignis stellte im JA 2019 die Entschädigungszahlung der HL für 

das Erbbaurechtsgrundstück (Altenwohnungen) inklusive der baulichen Anlagen in Höhe 

von 818 TEUR dar. Hieraus ergibt sich auch ein Jahresüberschuss in Höhe von 682 TEUR. 

Die Abgänge sind nach Ansicht des RPA unter der KGr. 54, anstatt 57 auszuweisen. 

Aufgrund der Aufgabe des APH und der Altenwohnungen wird in 2019 erneut beanstandet, 

dass spätestens hier eine anteilige Auflösung der Zweckrücklage hätte erfolgen müssen, da 

der Zweck entfallen ist (siehe Tz. 4.1.3).  

Das RPA weist darauf hin, dass im Folgejahr die Zuführung des Jahresüberschusses 2019 

zur Zweckrücklage nicht für den Zweck APH/Altenwohnungen vorgenommen werden darf, 

da der Zweck entfallen ist. Das RPA empfiehlt zudem, Umschichtungsergebnisse (Gewinne 

oder Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen) als eigenen Punkt innerhalb 

des Eigenkapitals, jedoch außerhalb des zu erhaltenden Stiftungskapitals auszuweisen 

(siehe 4.1.4). 

In 2019 wurde die zweite Folgeinventur durchgeführt. Entgegen der Regelungen in § 37 

GemHVO-Doppik fand eine Buchinventur anstatt einer körperlichen Inventur statt. 

Unter den oben genannten Einschränkungen sowie den noch nicht umgesetzten Prüfungs-

bemerkungen aus Vorjahren vermitteln die JA 2017, 2018 und 2019 ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung 

LW. 

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens hat keine Einwendungen ergeben.  
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